
Polizei und Militär in Kolumbien sind bis heute für zahlreiche schwere Menschenrechts-
verletzungen verantwortlich – innerhalb und außerhalb des bewaffneten Konflikts. 
Wirkliche Reformen des Sicherheitssektors haben bisherige Regierungen vermieden. 
Seit 2021 führt die Bundesregierung zwei Kooperationen mit Polizei und Militär in Ko-
lumbien durch. Die Projekte müssen strikt an verbindliche menschenrechtliche Vorga-
ben geknüpft werden.

Polizeigewalt
Polizeigewalt ist in Kolumbien weitverbreitet. 
Menschenrechtsorganisationen dokumentierten im 
Zeitraum 2015 bis 2023 insgesamt 929 Tötungsde-
likte, über 91.000 Fälle von Körperverletzung und 
mindestens 268 Fälle sexualisierter Gewalt durch 
Polizeikräfte.1 In diversen Fällen kooperierten sie da-
bei auch mit nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen.
Vor allem bei Demonstrationen und Zwangsräu-
mungen sind immer wieder schwere Straftaten 
durch die Polizei zu beobachten. Im September 
2020 stellte der Oberste Gerichtshof Kolumbiens 
in einem Grundsatzurteil fest, dass die Polizei wie-
derholt systematisch, willkürlich und unverhältnis-
mäßig Gewalt gegen Demonstrierende eingesetzt 
habe und dringend reformiert werden müsse.2 

Zwischen 2019 und 2021 erlebte Kolumbien die 
größte Welle sozialer Proteste seit über vier Jahr-
zehnten mit hunderttausenden Teilnehmenden. 

Obwohl die allermeisten Demonstrationen fried-
lich verliefen, reagierte die kolumbianische Regie-
rung mit massiver Repression: Staatliche Sicher-
heitskräfte setzten Sturmgewehre gegen Demons-
trierende ein und gingen mit Gummigeschossen, 
Reizgas, Schock- und Blendmunition gegen fried-
lich Protestierende vor.3
Menschenrechtsorganisationen verzeichneten 133 
Tötungsdelikte, über 5.300 größtenteils willkürli-
che Festnahmen sowie hunderte weitere Fälle von 
Folter, Verschwindenlassen, schwerer Körperver-
letzung sowie sexualisierter und geschlechtsspezifi-
scher Gewalt gegen Frauen, Mädchen und LGBTI-
QA*.4 In mindestens 107 Fällen haben Polizeikräfte 
allein während des Paro Nacional 2021 friedlich 
Protestierenden mit sog. weniger tödlichen Waffen 
absichtlich ins Gesicht geschossen und dabei schwe-
re Augenverletzungen billigend in Kauf genommen. 
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2022 und 2023 gingen die Proteste deutlich zurück. Dennoch 
wurden über 560 Personen zur Zielscheibe von Polizeigewalt 
bei Demonstrationen. Mindestens zwei verloren dabei ihr Le-
ben, acht erlitten schwere Augenverletzungen.5

Militärgewalt
Militärkräfte sind ebenfalls für eine Vielzahl schwerster 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich – immer wieder 
auch in Komplizenschaft mit nichtstaatlichen bewaffneten 
Gruppen. Für die Jahre 2002 bis 2008 ermittelt die mit 
dem Friedensabkommen von 2016 zwischen der Regierung 
Kolumbiens und der Guerrilla-Gruppe FARC geschaffene 
Sondergerichtsbarkeit für den Frieden (JEP) wegen der syste-
matischen außergerichtlichen Hinrichtungen von über 6.400 
Menschen vor allem durch Militäreinheiten.6 Menschen-
rechtsorganisationen gehen sogar von bis zu 10.000 solcher als 
sog. Falsos Positivos bekannt gewordener Fällen aus.
Willkürliche Tötungen durch das Militär sind keines-
wegs ein Phänomen der Vergangenheit, auch wenn ihre 
Zahl zuletzt zurückging. Bei einer Operation im März 2022 
in der Gemeinde Alto Remanso (Departement Putumayo) 
töteten Streitkräfte willkürlich elf Zivilpersonen. Der Fall ist 
bisher nicht aufgeklärt. Die UN belegten zwischen 2018 und 
2023 mindestens 254 willkürliche Tötungen durch staatliche 
Sicherheitskräfte – größtenteils durch Militärangehörige.7 
Zudem dokumentierten die UN, die Interamerikanische 
Kommission für Menschenrechte und Menschenrechts-
organisationen diverse Fälle von Folter, sexualisierter und 
anderen Formen geschlechtsspezifischer Gewalt, Körperver-
letzung, Diskriminierung und Einschüchterung. Für die Jahre 
2015 bis 2020 ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft gegen 
Militärangehörige in 513 Fällen sexualisierter Gewalt und in 
über 3.300 Fällen von Körperverletzung.8 

Überwachung 
Polizei und Militär haben in den vergangenen Jahrzehnten 
wiederholt Menschen rechtswidrig ausgespäht und dabei auch 
weitreichende Überwachungstechniken eingesetzt. Im Mai 
2020 wurde bekannt, dass Cyber Intelligence-Einheiten des 
Militärs illegal gezielt Personenprofile zu Wohnorten, Fami-
lien sowie privaten und beruflichen Kontakten von mindes-
tens 130 Menschenrechtsverteidiger*innen, Journalist*innen, 
Richter*innen, Politiker*innen und Mitarbeitenden des Mi-
litärs angelegt hatten.9 Polizei und Militär haben wiederholt 
Überwachungssoftware angeschafft – darunter mutmaßlich 
2021 auch die Spionagesoftware Pegasus der israelischen NSO 
Group. 10 Wie die Programme eingesetzt werden, ist unklar.

Straflosigkeit
Die allermeisten von staatlichen Sicherheitskräften be-
gangenen Menschenrechtsverletzungen sind bisher straf-
los geblieben. Viele Betroffene entscheiden sich aus Angst 
und Misstrauen dagegen, Gewalttaten überhaupt anzuzeigen.
Nach UN-Angaben gibt es in keinem der 28 durch staatliche 
Sicherheitskräfte begangenen Tötungsdelikte, die die UN bei 
den Protesten 2021 dokumentiert haben, bisher ein Urteil. 
Im Fall der Falsos Positivos wurden zwar 1.800 Militärs ver-
urteilt – darunter jedoch kein hochrangiger Kommandeur. 

Rund 11.000 Militärs gelten als mutmaßliche Täter.12  Weil 
sich viele bereits angeklagte oder verurteilte Militärs der JEP 
unterwarfen, besteht auch die Gefahr, dass sie straflos davon-
kommen, denn die Sonderjustiz untersucht außergerichtliche 
Hinrichtungen nur in sieben priorisierten Regionen.
Wesentlich zu Straflosigkeit beigetragen hat auch das institu-
tionell, personell und funktional nicht unabhängige Polizei- 
und Militärjustizsystem. Entgegen völkerrechtlicher Stan-
dards verhandeln dessen nur durch staatliche Sicherheitskräfte 
besetzte Ermittlungsstellen und Sondergerichte immer wieder 
Fälle von Menschenrechtsverletzungen durch Polizei und Mi-
litär und haben diverse für schwere Straftaten verantwortliche 
Sicherheitskräfte freigesprochen.

Sicherheitssektor-Reformen 
Die aktuelle Regierung Kolumbiens hat erste Reformen des 
Sicherheitssektors eingeleitet: Über 80 hochrangige Komman-
deure bei Polizei und Militär wurden entlassen.13  Die neue 
Sicherheitsstrategie des Verteidigungsministeriums hat das 
Konzept „menschlicher Sicherheit“ als Leitziel militärischen 
und polizeilichen Handelns verankert. Zudem entwickelt das 
Ministerium eine eigene Menschenrechts-Policy.
Die Polizeireform kommt jedoch nur langsam voran: Die 
für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen verantwort-
liche Sondereinheit zur Bekämpfung von Unruhen und 
Ausschreitungen ESMAD wurde zwar in Ansätzen um-
strukturiert und operiert nun als „Einheit für Dialog und 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung“ (UNDMO). 
Gleichzeitig steht die Polizei weiterhin unter militärischem 
Kommando, Menschenrechtsstandards für den Einsatz von 
Schusswaffen und sog. weniger tödlichen Waffen sind bisher 
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nicht gesetzlich verankert und es fehlen unabhängige Stellen 
zur Kontrolle polizeilichen Handelns. 

Deutsche Kooperationen mit Polizei und Militär
Seit März 2021 unterhält die Bundesregierung eine Koopera-
tion mit der Nationalpolizei, seit November 2021 eine Militär-
kooperation mit dem Verteidigungsministerium Kolumbiens. 
Die Polizei-Kooperation besteht wesentlich aus Trainings-
modulen mit dem Ziel verbesserter Polizeiarbeit. Über die 

Inhalte der Militärkooperation gibt das zuständige Bundes-
ministerium der Verteidigung keine Auskunft. Verbindliche 
menschenrechtliche Vorgaben scheinen für beide Kooperatio-
nen nicht festgelegt worden zu sein. Auch einen begleitenden 
politischen Dialog mit dem Ziel, strukturelle menschenrechts-
konforme Reformen in den staatlichen Sicherheitskräften und 
eine wirksamere Bekämpfung der Straflosigkeit zu erreichen, 
führt die Bundesregierung nach öffentlich zugänglichen In-
formationen nicht.

Angesichts der gravierenden und teils systematischen 
Menschenrechtsverletzungen von Polizei und Militär fordern 
Menschenrechtsorganisationen in Kolumbien strukturelle 
Reformen der Sicherheitskräfte.15 Diese sollten folgende 
grundlegende Änderungen umfassen:

Institutionen: die Trennung des Oberkommandos von Mili-
tär und Polizei und der Transfer der Polizei unter ein ziviles 
Kommando außerhalb des Verteidigungsministeriums;

Strategie und Einsatzbefehle: 1. das Ende der Sicherheits-
doktrin der Bekämpfung eines imaginierten „internen Fein-
des“ bei Polizei und Militär; 2. die Verankerung des Konzeptes 
„menschlicher Sicherheit“ und des Schutzes von Menschen- 
und Grundrechten als verbindliche Handlungsmaxime für alle 
Sicherheitsorgane; 3. die vollständige Anpassung sämtlicher 
Einsatzbefehle und -protokolle an internationale Menschen-
rechtsstandards;

Kontrolle: 1. die Einrichtung unabhängiger Kontroll- und Be-
schwerdestellen unter Beteiligung der Zivilgesellschaft, die 
überprüfen, ob staatliche Sicherheitskräfte menschenrechts-
konform handeln, und mögliche Verstöße untersuchen; 2. das 
Schaffen von Foren für Rechenschaftslegung und Beteiligung 
von Zivilgesellschaft an Sicherheitssektor-Reformen;

Strafverfolgung: 1. eine Strategie zur vollständigen Auf-
arbeitung von Menschenrechtsverletzungen staatlicher 
Sicherheitskräfte, die umfassend den Schutz der Rechte von 
Überlebenden und Angehörigen garantiert; 2. eine Reform 
des Polizei- und Militärjustizsystems, die Menschenrechts-
verletzungen staatlicher Sicherheitskräfte generell von einer 
handlung in diesem Sonderjustizsystem ausschließt.

Ausbildung und Rekrutierung: die Verankerung menschen-
rechtlicher und diskriminierungssensibler Auswahlkriterien 
für Rekrutierungs- und Beförderungsverfahren sowie ver-
pflichtende Menschenrechts- und Antidiskriminierungs-
trainings in allen Phasen der Aus- und Weiterbildung.

Speziell für die Polizei legte ein breites Bündnis von 
Menschenrechtsorganisationen, Wissenschaftler*innen und 
Überlebenden von Polizeigewalt 2023 Reformvorschläge 
vor. Sie fordern unter anderem:

1. die vollständige Anpassung sämtlicher Einsatzprotokolle 
an internationale Menschenrechtsstandards – für den Ein-
satz von Schusswaffen entsprechend den UN Basic Principles 
on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials 
von 1990 und für die Nutzung sog. weniger tödlicher Waffen 
im Einklang mit der UN Guidance on Less-Lethal Weapons von 
202016;

2. die Ausgliederung von Ermittlungseinheiten der Polizei 
(DIJIN/SIJIN) in die Generalstaatsanwaltschaft;

3. ein ziviles Kommando für polizeiliche Geheimdienste 
außerhalb der Polizei;

4. die Entmilitarisierung und Transparenz von Befehls-
ketten, Hierarchien und Organisationsstrukturen innerhalb 
der Polizei;

5. die systematische, differenzierte und diskriminierungssen-
sible Erfassung von Polizeigewalt.

Eckpfeiler einer menschenrechtskonformen Sicherheitssektor-Reform
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Es ist dringend notwendig, dass die Regierung Kolumbiens

umfassende, menschenrechtskonforme Strukturreformen bei Polizei und Militär durchführt (siehe Kasten). Sie 
sollte Zivilgesellschaft und Betroffene dabei wirksam einbinden, etwa über das externe Beratungsgremium für 
Polizeireformen (Mesa Asesora Externa), und ihre Vorschläge konsequent aufgreifen; 

die Befugnisse von Polizei und Militär – etwa bei der Anwendung von Gewalt und Überwachungsmaßnahmen – 
vollständig an internationale Menschenrechtsstandards und die Prinzipien der Verhältnismäßigkeit und Vorsorge sowie 
an Rechtsstaatlichkeit und Rechenschaftspflicht knüpft; 

sicherstellt, dass alle staatlichen Sicherheitskräfte die Rechte auf freie Meinungsäußerung, Versammlungs- und 
Pressefreiheit vollständig schützen. Gewalt gegen Protestierende und besonders Folter sowie alle Formen sexuali-
sierter und geschlechtsspezifischer Gewalt müssen strikt unterbunden und Verstöße geahndet werden;

sicherstellt, dass Menschenrechtsverletzungen staatlicher Sicherheitskräfte nicht straflos bleiben. Sämtliche 
Straftaten müssen – einschließlich der Verantwortung von Befehlshaber*innen (Vorgesetztenverantwortlichkeit) 
– von unabhängigen Stellen unverzüglich, gründlich und vollständig untersucht und die Verantwortlichen vor zivile 
Gerichte gestellt werden. Es muss zudem gesetzlich verankert werden, dass das Polizei- und Militärjustizsystem 
grundsätzlich keine Fälle von Menschenrechtsverletzungen staatlicher Sicherheitskräfte behandeln darf;

klandestine Kooperationen zwischen staatlichen Sicherheitskräften und nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen 
konsequent aufdeckt, beendet und unterbindet.

Die Bundesregierung sollte die Sicherheitskooperationen mit Polizei und Militär in Kolumbien an strenge, verbind-
liche und nachprüfbare menschenrechtliche Vorgaben knüpfen.14  Das bedeutet:

Die Weiterführung oder Ausweitung der Sicherheitskooperationen muss vertraglich strikt an Fortschritte hin-
sichtlich struktureller Reformen zur Einhaltung der Menschenrechte bei Polizei bzw. Militär geknüpft werden. Dafür 
sollten eindeutige, messbare und transparente Indikatoren und Ziele festgelegt und deren Erreichen regelmäßig, 
von unabhängigen Stellen und mit wissenschaftlichen Methoden überprüft werden. Über die Inhalte der bilateralen 
Sicherheitsabkommen und über die Ergebnisse der Evaluierungen sollte die Bundesregierung Transparenz her-
stellen und Bericht erstatten. 

Einheiten und Mitglieder von Polizei und Militär, die mutmaßlich Menschenrechtsverletzungen begangenen haben, 
müssen von den Kooperationen ausgeschlossen werden (Lustration bzw. Vetting). Dafür müssen verlässliche 
Screening- und Monitoringverfahren eingerichtet werden.

Ausbildungs- und Trainingsinhalte müssen internationale Menschenrechtsnormen und -standards konse-
quent fördern und vermitteln, insbesondere die neun Kernabkommen des internationalen Menschenrechts-
schutzsystems, die Kernverträge des Humanitären Völkerrechts sowie andere UN-Standards (siehe Kasten). 

Sämtliche Kooperationsinhalte sollten Reformen des Sicherheitssektors unterstützen. Die Bundesregierung sollte 
dafür einen hochrangigen politischen Dialog mit der kolumbianischen Regierung einrichten, um Strukturreformen 
bei Polizei und Militär einzufordern, und sich regelmäßig mit einem breiten und repräsentativen Spektrum zivil-
gesellschaftlicher Vertreter*innen zu Fort- und Rückschritten austauschen.

Die Bundesregierung muss sicherstellen, dass mit den von ihr zur Verfügung gestellten Mitteln keine 
Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Sie sollte deshalb, im Sinne der für die Kooperationen 
mit Kolumbien geforderten Änderungen, Leitlinien mit verbindlichen, menschenrechtsbasierten Vor-
gaben für jede Art von Sicherheitskooperation Deutschlands mit Drittstaaten festlegen. Sowohl vor 
Aufnahme von Kooperationen als auch in deren Umsetzung sollte die Bundesregierung konsequent 
mit unabhängigen nationalen Menschenrechtskommissionen, Beschwerdestellen und Menschenrechts-
organisationen zusammenarbeiten.
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